
 
 

 

 
Reglement über die Gebühren für den Diplomlehrgang 
 
«diplomierte Pharma Professional shqa”/”diplomierter 
Pharma Professional shqa» 
  
gültig für das Jahr 2024  
 

 
1) Es werden die effektiv absolvierten academy Seminartage abgerechnet, min-

destens jedoch 5 gemäss dem Reglement «diplomierte Pharma Professional 
shqa”/”diplomierter Pharma Professional shqa»   

2) Die Mehrwertsteuer wird separat auf der Rechnung ausgewiesen 
3) Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) shqa academy 
4) Um von der tieferen shqa-Mitgliedunternehmen Gebührenstufe profitieren zu 

können, gilt der Status der Mitgliedschaft zum Zeitpunkt des Zulassungsent-
scheid.  

 
 
 
 
Zug, 15. November 2023, genehmigt durch den shqa-Vorstand 

 Hinweise Gebühr 
exkl. MwSt. 

1. academy Semi-
nare (vgl. 1) 

Fünf academy Seminartage (je CHF 980.--) 
für shqa Mitglieder  

CHF 4’900.-- 

Fünf academy Seminartage (je CHF 1’480.--) 
für shqa Nichtmitglieder 

CHF 7’400.-- 

2. Diplomarbeit Begleitung und Prüfung Diplomarbeit inkl. 
Mündliche Abschlusspräsentation für shqa 
Mitglieder 

CHF 1‘500.-- 

 

Begleitung und Prüfung Diplomarbeit inkl. 
Mündliche Abschlusspräsentation für shqa 
Nichtmitglieder 

CHF 2’250.-- 

 

3. Wiederholung 
Diplomarbeit 
(schriftlich und 
mündlich) 

Wiederholen der Prüfung schriftlicher Teil und 
mündlicher Teil für shqa Mitglieder 

CHF 1‘500.-- 

 

Wiederholen der Prüfung schriftlicher Teil und 
mündlicher Teil für shqa Nichtmitglieder 

CHF 2‘250.-- 

 

4. Wiederholung 
Diplomarbeit 
(mündlich) 

Wiederholen der Prüfung mündlicher Teil für 
shqa Mitglieder 

CHF 750.-- 

Wiederholen der Prüfung mündlicher Teil für 
shqa Nichtmitglieder 

CHF 1‘125.-- 

5. Diplom Neudruck wegen fehlerhafter Angaben, 
Schreibfehlern beim Namen, Heimatort  
oder Geburtsdatum bei der Anmeldung  
oder bei Verlust. 

CHF 200.-- 
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